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Text 

Rechte und Pflichten der Liquidatoren; Auseinandersetzung 

§ 149. (1) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen 
einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen; zur Beendigung 
schwebender Geschäfte können sie auch neue Geschäfte eingehen. Die Liquidatoren vertreten die 
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 

(2) Den Gesellschaftern sind die Gegenstände, die sie der Gesellschaft zur Benutzung überlassen 
haben, zurückzugeben. Für einen durch Zufall abhanden gekommenen oder verschlechterten Gegenstand 
können sie keinen Ersatz verlangen. 


